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Name

Peter Llebhardt

Telefon

+498441/867-1555

Pfaffenhofen, 11. 10.2023

Vollzug der Baugesebe; ^ _ __.. _.. . __.. _. ^,. ",
vorhaben bezogener Bebauungsplan Nr. 72 "Schlagenhausermühle \",
2.~Änderung~ünd Erweiterung"- Erneute verkürzte Beteiligung gem. §
4a Abs. 3 BäuGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen wurde
zu einer Stellungnahme zur o.g. Änderung des Bebauungsplans aufgefordert, Da-
bei ergibt sich folgender Sachverhalt:

Bereich Landwirtschaft
An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an, 'Es kann zu
unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen durch die landwirtschaftli-
ehe Flächenbewirtschaftung kommen. Die Emissionen können auch am Wochen-
ende, Sonn- und Feiertagen auftreten. Sie sind im ortsüblichen Umfang zu dulden
und sollten den künftigen Bauwerbem mitgeteilt werden.

Bereich Forsten

Forstfach liche Belange sind nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Liebhardt, LR

Gritschstraße 38
85276 Pfaffenhofen
Telefon 08441 867-0
Telefax OB441 887-1199

Auf der Schanz 43a

85049 Inäolsladt
Telefon 0841 31 OS-0
Telefax 0841 3109-2044
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Landratsamts
PFAFFENHOFCN^

Bauleitplanung

Landratsamt Pfaffenhofen a.d. tlm l Postfach 1451 l 85264 Pfaffenhofen

Markt Wolnzach
Marktplatz 1
85283 Wofnzach

Dienstaebäude: HauptplatE 22, 85276 Pfaffenhofen a.d. llffl
Tetefon: 08441 27.0 l Fax: 08441 27-271
E-Mail: poststellfiiaiandratsamt-oaf. öe
E-Post: fto_sisla|]s(5!lsn(ir?lsaffli-uaf.ei»ost, fle.
De-mail: BQstst&ll&%!andr.iteamt-i>.!.;.de-<0.9il, <l9
Internet; »w,wiän&gs-. ß?a.g(!nhareu.. Ste

Zuständig; Christian Mauer
Zlmmer-Nr.; B203
Telefon; . 08441/27^05
Fax; 06441/2713. 405
E-Mall: finflStian-MsueilSiP-aäiStsam^ßa. f.'J.e

Telefonische Erreichbarkeit Mo, Di, Do> Fr
Persönliche Termins nach Vereinbarung

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen (ststs angeban)

32/6102
Pfaffenhofen a.dJlm.

06, 10. 2023

Baugesetcbuch;
Vorhabenbezogener BP Nr. 72 "Schlagenhausermühle l" - 2. Änderung und Erweiterung
des Marktes Wolnzach

Verfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB

Der Markt Wolnzach plant am Ortsrand die Entwicklung eines Depots bzw. Lagers für eine
Brauerei. Dazu werden u. a. die Träger öffentlicher Belange und Behörden gemäß § 4a Abs. 3
BauGB erneut beteiligt Die Ergänzungen der Festsetzungen zur Einfriedung und die Änderung
in eine abweichende Bauweise werden begrüßt. Die Fachstelle regt noch Folgendes an:

1. Einige Planunterlagen entsprechen noch nicht in allen Punkten den planungsrechtlichen
Anforderungen. Die Rechtssicherheit der FlächennutEungsplanänderung setzt klare
Regelungen voraus, die Z.T, noch nicht gegeben sind (z. B. § 9 BauGB, §12 BauGB, § 1
PlanZV).

Erläuterun :

Die Abwägung des Marktes Wolnzach zu den planungsrechtlichen Anforderungen vom 20. 07. 2023
bzw. 19.09.2023 wird zur Kenntnis genommen. Die Änderung in abweichende Bauweise wie auch
die Herausnahme der speziellen ärtenschutzrechtlichen Prüfung ("vgl, saP") aus dem Text (C. 5. 10)
werden begrüßt. Bezüglich der sonstigen unter C. 5. 10 getroffenen Festsetzung, Vögel vor
Spiegelungen von Glasflächen zu sichern (schützen?), wird weiterhin auf die Stellungnahme der
Fachstelle vom 27. 04. 2023 verwiesen.

2. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen im Nonnalverfahren sind die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben
und zu bewerten. Der Umweltberlcht bildet gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 BauGB einen
gesonderten Teil der Begründung.

Bankverbindung;
SparkMta
Pfaffanhofan e. d. llm
BIG: BYLADEMIPAF
IBAN: DE73721516500000000331

öffnungs- und Sar/lcezeltBn:
Mo.. Fr; 08:00-12:00 Uhr,
nach Tefminverefnbaaing bis 18:00 Uhr, Fr bis 14:00 Uhr
Kfz-Zulasaunas- und Fuhrenicheinbehöfda in Pfaffenhofen a d.Uin
Mo,. Fr.. oaÖO -12:30 Uhr' | Mo. - Ml, : 14;00 -16:00 Uhr-1 Do.: 14 00 -17-00 Uhr'
Außsn«te<8 Nofd Mo. - Fr. : 08:00 - IZ'OO Uhr-, Mo. - Do.; 13:30-16:00 Uhf
Kte-ZuliuaungibdWtdfl Amahmeschluss jeweils 30 Minutan vorhnr

Dlenatgebaude;
Mauptgsbaudt: Hguptplslz 22
Verkshr, ÖPNV. Au8iar«Je»amt, Personenstand,
VetBrinäramt, LfibensmittBlObBrwechung' Pgttwkoferiu-sSe 5
Gesundhoilsarot: Krankenhausslraßa 70
Kraiaeigsmr Tiefbau: Niedsfachsyafef SlreCe 81
Auaanstelle Nord; Donauslr. 23. 85088 Vohburg
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Erläuterun :

Die Fachstelle nimmt die Abwägung des Marktes Wolnzach zum .Umwettber-icht vom 20. 07. 2023
bzw. 19. 09. 2023 zur Kenntnis, Dabei wird die Ergänzung des Umweltberichtes grundsätzlich
begrüßt. Die Anregung der Fachsteife vom 27. 04. 2023 zu der noch fehlenden Beschreibung der
"Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des. .
Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die
Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden" wird aufrechterhalten.

Redaktionelle Anre un en:

Festsetcungen durch Text
« Unter Punkt C. 3. 9 müsste es wohl ".. abweichend von C. 5. 1 ,.. " heißen.

Sonstiges
. Auch der Vorhaben- und Erschließungsplan "VEP mit Freiflächen" sollte besser genordet

ausgerichtet werden.

. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 72 "Schtagenhausermühle l" - 2. Änderung und
Erweiterung verweist z. B. unter Punkt D, 2, 3 dabei auf DIN- Vorschriften (z, B. DIN 18915 bzw.
19731). Laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 4 BN 21. 10 5. ) genügt es
demnach nicht, "[... ] dass die Gemeinde den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekannt
macht. Sie muss vielmehr stcheretellen, dass die Betroffenen auch von der DIN-Vorschrift
verlässlich und in zumutbarer Weise Kenntnis erlangen können. Das kann sie dadurch bewirken,
dass sie die in Bezug genommene DIN-Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der
Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereithält und hierauf in der
Bebauungsplanurkunde hinweist [... ]°, z, B folgendermaßen: "DIN-Vorschriften, auf die in den
textlichen Festsetzungen und Hinweisen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 72
"Schiagenhausermühle l" - 2. Änderung und Erweiterung verwiesen wird, sind über den Beuth
Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Herausgeber sämtlicher DIN-Vorschriften ist das Deutsche
Institut für Normung e. V., Berlin, Die DIN-Vorschriften finden jeweils in der bei Rechtskraft dieser
Satzung geltenden Fassung Anwendung, Ebenso wie die der Planung zugrundeliegenden
Gesetze, Verordnungen und Erlasse können diese bei... (z, B. Markt Wolnzach, Ort und Zeit)
eingeseh.en werden. " Es wird daher angeregt, dies redaktionell für die betroffenen DIN-
Vorschriften und Richtlinien z. B, in die Hinweise aufzunehmen.

Die redaktionellen Anregungen sind als Hinweise für die Verwaltung bzw. 'den Planfertiger gedacht und
bedürfen u. E. keiner Behandlung im Marktgemeinderat.

Freundliche Grüße

//

Christian Mauer

Raith Verena
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Lendratseml Pfaffwhofen a. d. llm l Postfach 1451 l 852S4 Pfaffgnhofen

Über die
Geschäftsstelle Bauteitplanung
am Landratsamt Pfaffenhofen a. d. ltm

an die
Marktgemeinde Wolnzach

Kommunale Angelegenheiten
Oienstgebäude: Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a.d. ltm
Telefon; OB441 27-0 l Fax: 08441 27-Z71
E-Mail: p03tstelle®landratsamt-paf.de

E-Post: post8telte@landratsamt-par. epost. de
De-mail: postst8lte@landrateamt-paf. <i9-mail. de
Internet: www. landkreis-pfsffenhofen. de

ZuaUndig: Siegftied Emmer
Zlmmer-Nr, : Poslstr. -1, 1. Stod<
Telefon: Oä44127^150
Fax: 08441 27. 134SO
E-Mall: Siegrr)6d. E»nm<r@landfatsamt-paf. de

Besuchszeiten stehe untanl Weitere Besuchs- und
Beratungstermine auftertialb dieser Zeiten sind
nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen (stets angeben)

60/6100
Pfaffenhofan a. d. ilm,

05. 10. 2023

Markt Wolnzach -vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72 "Schlagenhausemiühle l", 2.
Änderung und Erweiterung - Erneute verkürzte Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

-)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Entwurf der o.g. Bebauungsplanänderung wird wie folgt Stellung genommen:

Gegen den Entwurf zur beabsichtigten Änderung des im Betreff Bebauun9SPIanes sind seitens.
Sachgebiet Kommunale Angelegenheiten keine Bedenken angezeigt bzw. es können aus von uns
vertretenen Belangen Reine Einwände abgeleitet werden,

Es wird jedoch angeregt, in der Begründung unter Ziffer ,.4. 3 &sc/?//eßün9sovwe^ und
£nteorgun0''oderan anderer geeigneter Stelle auch auf die (ausreichende) sicherstellun9, _der_
Verso5ungmitLöschwasser einzugehen bzw. anderweitige briandschutztechnische ^ichtl,^od'e^
erfordeTliche Aussagen aufzunehmen. Diesbezüglich darf auf die_Stellungnahme des Landratsamtes
Pfaffenhofen a. d. llm- Öffentl. Sicherheit und Ordnung - vom 17. 09. 2021 verwiesen werden.

Daneben bitten wir angesichts der zunehmenden Stärkregenereignisse um Beachtung und
entsprechende Behandlung der Ergebnisse der Voruntersuchung vom Juni 2021 zur Ableitung des
Öberfiächenwassers (^ kein bewu'sstes in Kauf nehmen des Abflusses über Wege etc. ) und damit zur
Vermeidung von evtl, weitergehenden Schäden.

Siegfried Emmer
Sachgebietsle'iter

Bankverbindung;
Sparkaaw
Pfaffenhofen a.d. flm
BIC:BYLADEM<PAF

öffnungs- und Servlcezslte^
Mo'. "-'"Fr.T 08:00 ̂  12:00 Uhr,--M°. - Oo nach TarininveTelnbaruns t>ii 17,00 Uhf

Kfc-Zidassungs- urtd FührarachelnbahOrda:
8BS<u^%r^50W00000331 , Tp^^Yd1imMo-'. -FrT ÖO-;12:30-U>r|^.. Mi. -. 1^°0., 6^Ur,,|

S°d«'4A2Sa^<S9 Nn!d Mo. - Fr.-. 08;00 . 12:00- Uhr, Mo. . Do.-13:30 - 16:00' Uhr

* Annahmaachlüs« jawa'X 30 Minutan wrhar

Dlenstgabäuda:
HauptflaMude: Hauptftt^z 22.
AuBenstfillB Nord; Oonaustf. 23, 85088 Vohtiwg
Weilsr« Dlen8t(iebtud»: www. lBndkns«-o»Bl(enii2iBUiä
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Landratsamts
PFAFItIVHOtEN^

Lsndratsamt Pfgffemhofen a.d-ilm l Postfach 1'(51 l 85264 Pfaffenhofen

über das SG 32
an den
Markt Wolnzach
Marktplatz 1
85283 Wolnzach

Fachlicher Naturschutz

Oienstgebäude: Poslstr. 3, S5276 Pfaffenliofw a.d. llm
Telefon: 08441 27-0 l Fax: 08441 27-271
E.Mail: poststalle@landratsamt-paf.de
E-Post; p03t3tell9l8tendratssmt-paf. epost. da

De-mail; po5t8telle®landrateamt-pB f.de-mai!.de

Internet: www. landkreis-pfaffanhofen. dB

Zuatändig; Frau Bianca Zagler .
Zimmer-Nr. ; P 102
Telefon; OB441/27-3184
Fax: . 0844)27. 133184
E.Mall; bianca.zaglenglandratsamt-psf.de
Besuchszeiten slshs untenl Weitere Besuchs- und
Beratungsterrnlne au&erhalb dieser Zeiten sind
nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Ihr Zetehen Ihre Nachricht vom Unssre Zeichen (stets angeben)
44/

Pfaffenhofen a.d. llm.

28.09.2023

Vollzug der Naturschutzgesetze;
Vorhaben bezogener Bebauungsplan Nr. 72, 2. Änderung und Erweiterung;
und Gemarkung Wolnzach, Flurnr. 347/5, 959, 959/2 und 959/3

Nach Einschätzun der Unteren Naturschutzbehörde bestehen e en das Vorhaben keine Bedenken.

Folgendes wird gefordert bzw. angeregt:

1 Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 1 4 Abs. 1 BNatSchG
dar, dieser wird auf einer bereits hergestellten Ausgleichsfläche der Gemeinde Wolnzach (Flumr.

Die Zuordnung der Ausgleichsfläche zu einem Vorhaben ist dem Ökoflächenkataster durch die
Gemeinde zu melden.

Freundliche Grüße

Bianca Zagler

Bankveitifndung: öffnungs- und Serylcezelten^
?pB r'ka6W""""°" Mo:-'Fr"OB:00-12;OOUhf.Mo -Do nach Termmverelnbarung bis 17:00 Uhr

PIaflwrwtan a.dllrn ... _ . ^^-^... _,.. ,. ^^.. ^..
Kfz-Zula»sungs- und Fühmrachambahiifds'.BB^a^T^^X 0000 0003 31 ^pSS%u^m'M'o"-Tr"'08°W". T2-30- Uhr l Mo.. Mi.. 14:DO -16:00- Uhr |
in'dar Äußanstalls Nord Mä^ - Fr, : 08 00- IZ-OO- Uhr, Mo. - Do. -13-30 -16:00- Uhr
. Annahmsschluss jsweiia 30 Minuian vorhaf

DtenBtgebaude;
Hauplgebiude: HsuplplateZZ
AuBsn'italto Nord Doneuslr. 23. 85086 Vohbufg
Weilara DienaiseMude: »«w.landkreia-ofaffenhofsnds
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Landratsamti
PFAFFENIIOFEN^

Lendratsaml Pfeffenhofai a.d. llm l Postfach 1451 l 8526't Pfaffenhofen

über die
Geschäftsstelle Bauleitplanung am Landratsamt
Pfaffenhofeh

an den
Markt Woinzach
Marktplatz 1
85283 Wolnzach

Immissionsschutz, Bodonschutz, Abfallrecht

Dlenstgebäude: Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a. d. llm
Tetefon: OM41 27.0 l Fax: 08441 27.271
E-Mail: poststelte®landratsa(nt-paf,de
Internet: www.landkrels-pfaffenhoten.de

Zuständig; Frau Verena Turber
Zlmmer-Nr, : A103
Talflfon: 08441 27-336.
Fax; 08441 27-13336
E-Mall; VerenB,Turti8r®landratsamt-par.d8
Besuchszeiten siehe untenl Weitere Basuchs-
und Beratungstermine auBerhalb dieser Zeiten
sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Ihr Zstehen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichsn (stets angeben)

40/6102-2023/001796
Pfeffenhofen a. d. llm,

05. 10.2023

BodenschutE; . .. _^.. _ .. . ",.. ^, ^ . ".
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72 "Schlagenhausermühler;
2.~Änderung~und Erweiterung "- Erneute verkürzte Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

Aus Sicht der Bodenschutzbehörde wird wie folgt Stellung genommen:

Durch die aktuellen Änderungen des Bebauungsplans sind keine bodenschutzrechtlichen Belange
betroffen. Wir verweisen daher auf unsere Stellungnahme vom 08. 05. 2023 (Az. 40/178-19-2) und auf
die bisherigen Stellungnahmen desWasserwirtschaftsamts Ingolstadt.

Hinweis: Seit 01. 08, 2023 gilt die Mantelverordnung, die u. a. aus der neuen
Ersatzbaustoffverordnung'(EBV) und der geänderten Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV n. F. ) besteht Die EBV ersetzt den RC-Leitfaden unddieLAGA M 20(1,997), und_i®t dann
bzgl. des Einbaus von mineralischen Ersatzbaustoffen (Boden, RC-Matenal usw. ) einschlägig.

Freundliche Grüße

/^f/ , -.
f(X^

Verena Turber

Bankvwblndung:
Sparkwsö '
Pjaffsnhofen a.d lim
BIC; BYLADEM1PAF

Öffnung»- und Sorvlcezeltem ^ __, __. _, _, _.." ".
Mo".':Fr* 03:00^12:00 Um," Mo. -Do. nach TermJnv9felnbarur>B bi» t7;OOUht

i£B£iJ^aoooocoo33, ÄI^^^^Ä^.̂ iM^^^oo-i. oo. uh,,
^^'n^'NSd Mo. -Fr. -. 06:00 - 12:00- Uhr, Mo., M)" Do. -. 13-.M. 1SOO- Uhr

. AnnahimrchluM jawells 30 Minuten vorher

Dtonstgebiluöe:
HauptgebäudB: Hauplplatz 22
Außi>ntt8lB Nord: Donaustr 23. SSOCT Vohburg
Weltas.OlenstgBfcaude . ..row. landkrBia-pfaffanlioren.d«
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Mauer Christian

Von:
Gesendet:

An:

Cc:
Betreff:

Anlagen:

Schmeller Gabriele

Freitag, 6. Oktober 2023 12:38
Mauer Christian
Förster Diana
WG; Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72 "Schlagenhausermühle!
2. Änderung und Erweiterung - Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
WG: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr, 72 "Schlagenhausermühle l'
2. Änderung und EnA/eiterung - Erneute verkürzte Beteiligung gem. § 4a
Abs. 3 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen wir im Rahmen der erneuten Beteiligung der Marktgemeinde Woinzach gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zum
Bebauungsplan Nr, 72 "Schiagenbausermühle", ~2. Änderung und Erweiterung, auf unsere letzte Stellungnahme vom
19.04,2023 hin, die weiter grundsätzlich gilt.

Freundliche Grüße

Gabriele Schmeller
Sachgebletsleiterin

Wasserrecht

Landratsamt Pfsffenhofen a.d. lim
Hauptptatz 22 j 85276 Pfaffenhofen_a.dtlm_ __ ^
Te!~;''08441 27^190 | Fax-. 08441 27-134190 | Mobil: 0172/8503361
äa-bj3eJs_^hSt£"?-^aJld®lsaml-ß?^
laMkre&EfaffenhofenjäS

Von: Förster Diana
Gesendet: Mittwoch, 19. April 2023 09:20
An: Mauer Christian <Christian. Mauer@landratsamt-paf. de> .... _,.,
8etrleff:'Äw7vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72 "Schlagenhausermühle t". 2, Änderung und Erweiterung -

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
"T*

^Sehr geehrte Damen und Herren,

die Untere Wasserrechtsbehörde wurde bisher nicht beteiligt.

Der betroffene Bereich befindet sich weder in einem Überschwemmungsgebiet noch in einem Risikogebiet, wird im
Bayern Atlas aber alswassersensibler Bereich ausgewiesen.

Da sich bei den Hochwasserereignissen der vergangenen Jahre gezeigt hat, dass insbesondere gravierende Schäden
bei Bauten eingetreten sind, ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen besonderes Augenmerk auf den
vorbeugenden"Hochwasserschutz zu richten, Die Gemeinden haben den Belangen des Hochwasser^huue^d3mit
auch'beTsonstigen Hochwassergefahren - zur Vorsorge gegen die zunehmend und räumlich nicht auf bestimmte
Gebi'e'teeingre^barenStarkregenniederschlage - in der bauleitplanerischen Abwägung das erforderlich e Gewicht

ei^u'räumeon. -Di-es-entspricht der Gewährleistung einer nachhaltigen städtebauiichen Entwicklung als Ziel der
Bauleitplanung <§ l Abs. 5 Satz l BauGB). ^ ^ ^ , _.... ",. " .. "^ , "i."" .:.
Von einer nachhaltigen Bauleitplanung kann gesprochen werden, wenn insbesondere Leib und l
gefährdet sind, Sachschäden mit angemessenem Aufwand verringert werden, die Hochwassersituation nicht
Verschärft und zukünftige Hochw.assersschutzmaßnahmen nicht erschwert werden
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Über den konkreten Stellenwert der genannten Belange hat die Gemeinde anhand der Maßstäbe einer gerechten
Abwägung unter Beteiligung des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt als zuständige Fachbehörde im Sinne von § l
Abs. 7 BauGB zu entscheiden,
Auf die Handtungsanleitung "Arge Bau" (Handlungsanieitung zur Hochwasservorsorge und zum Hochwasser in der
Raumordnungs-und'in der Sauleitplanung sowie bei der Zulassung von Einzelbauvorhaben-Stand 26. 11. 2018) und
die Arbeitshitfe "Hochwasser und Starkregen in der Bauleitplanung" möchten wir hinweisen.

Im Umweltbericht wird für das Schutzgut Wasser auf folgende Vermeidungs- bzw, Verminderungsmaßnähmen
hingewiesen, die im Bebauungsplan konkretisiert bzw. festgesetzt werden können:
. Begrenzung bebaubarer Grundstücksfläche
» Verwendung sickerfähiger Beläge für Stellplätze
. Berücksichtigung Flächen für Wasserabfluss, Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswssser
Diese Maßnahmen wurden stellenweise als Festsetzung bzw. ais Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.

Auf die Problematik von wild abfließendem Wasser, insbesondere auch nach Starkregennlederschiagen wird im
Bebauungsplan lediglich unter Punkt 3.5 und 3, 6 hingewiesen.

Ob eine Abwägung, entsprechend den oben genannten Vorgaben, stattgefunden hat, geht aus Sicht der Unteren
Wasserrechtsbehörde aus den Unterlagen nicht hervor

Freundliche Grüße

Diana Förster
Sachbearbeiterin

Wasserrecht

Landratsamt PFafienhofen a.d. tlm
Hauptplatz 22 | 85276 Pfaffenhofen a. d. lim
Tel : 08441 27-4194 | Fax: 08441 27-134194
disna. foerst8ri5!landrat§amt-Daf. de
raodkreis^faffei lliafeD. äe

Von: Mauer Christian <Q\mt^M3^'. ^[andlä^MKM. 4§>
Gesendet: Dienstag, 4. April 2023 10:25
An: Thalmeier Lena<LThalmeier u>aw - af. de>,· Stuber Benedikt <Bei2edjkt5tyber^. landr3tsam^^^^
Gesundheitsamt-Hvgiene <haeneMmdrXsa"lt-M... de>; Marb Susanne <^^
Lut'zLena <Lena. Lutzc landratsamt-Daf. de>; Bodenschutz <Bodenschutz landratsamt-paf. clo; Eisenmann Anlta
<Anjta^jsenmjn"r^4andratS3mtd?äf, ^e>;lrnm!Ssions^
Daf.de>;1^eri1viart7na"<M.artina, Hjnfi6rl@iandiat^^
,gf.de>; stvo<stvo o landratsam. t-paf.do; Förster Diana <DMaJ-oer§Lei@.iandjatsam^E^^^^^^
Cc: Zehetbauer Nico <Nico.Zehetbsuer ]andrat, s"amt-. ß.3f.;.d.,e>
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72 "Schlagenhausermühie l", 2. Änderung und Erweiterung -
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Markt Wolnzach hat gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 72 "Schlagenhausermühle l" - Z.
Änderung und Erweiterung das Landratsamt als Träger öffentlicher Belange beteiligt. Damit eine gemeinsame
Stellungnahme rechtzeitig abgegeben werden kann, werden Sie gebeten. Ihre Anregungen und Bedenken bis zum
08.05.2023 an die Fachstelle Bauleitplanung weiterzuleiten. Die Unterlagen sind auf der Homepage unter
näos^/www^^n_zäshjj. ^/arnt0£h^gk@!^

Freundliche Grüße

Christian Mauer
Sachbearbeiter

Baulettplanung/Regfonalplanung

Raith Verena
Rechteck

Raith Verena
Rechteck

Raith Verena
Rechteck
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